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4. Änderung und Erweiterung

Tel: 0203/450750 - Fax: 0203/4507575 - Mail: vermessung-duisburg@t-online.de
August-Hirsch-Straße 10, 47119 Duisburg

Dipl.Ing. Thomas Peters - Dipl.Ing. Matthias Reisig
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Nachrichtliche ÜbernahmenSonstige FestsetzungenPlanungen und Nutzungsregelungen
§ 9 (1) Nr. 20 und 25 BauGB
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414)
Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke
(Baunutzungsverordnung- BauNVO)

Vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132)
Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

Vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58)
Geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW)

In der Fassung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666)
Zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. April 2013 (GV. NRW. S. 194)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW)

In der Fassung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256)
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2013 (GV. NRW. S. 142) 

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht
(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO)

Vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516)
Zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. August 2009 (GV. NRW. S. 442, 481)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG)

Vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) 
Zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 124 des Gesetzes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 
3154) 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -)

In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926)
Zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. März 2013 (GV. NRW. S. 133)

Bäume II. Ordnung (Qualität: verpflanzte Heister, 150-200 cm)
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Sorbus aucuparia Eberesche
Sträucher (Qualität: verpflanzte Sträucher, 100-150 cm)
Cornus mas Kornelkirsche
Cornus sanguinea Roter Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Crataegus monogyna Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rhamnus frangula Faulbaum
Rosa canina Hundsrose
Salix caprea Salweide
Sambucus nigra Schwarzer Holunder
Viburnum opulus Schneeball
Bäume I. Ordnung (Qualität: Hochstamm, 3x verpflanzt, 12-14 cm Stammumfang) 
(Ersatzpflanzung Eichen)
Prunus avium Vogelkirsche
Quercus robur Stieleiche
Quercus petraea Traubeneiche

Alle Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang in der nächsten 
Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen.

2. Innerhalb des Industriegebietes GI ist der als Fläche mit Bindungen für Bepflanzungen 
und für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern umgrenzte 10 m breite Streifen im Norden 
des Geltungsbereiches, südlich des Flurstückes 267, unter Erhalt des vorhandenen 
Gehölzbestandes als Waldmantel auszubilden. Es ist ein stufig aufgebauter Waldrand mit 
folgenden Arten zu entwickeln, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang in der nächsten 
Pflanzperiode gleichartig zu ersetzen:

Sträucher (Qualität: verpflanzte Sträucher, 60-100 cm)
Cornus mas Kornelkirsche
Crataegus monogyna Weißdorn
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe
Rosa canina Hundsrose

Die Aufastung und auch Entnahme einzelner Großgehölze aus statischen Gründen bzw. zur 
Wahrung des Sicherheitsabstandes von 25-30 m zu zukünftigen Gebäuden ist zulässig. Eine 
Gehölzentnahme ist durch die Anpflanzung eines Strauchgehölzes an gleicher Stelle zu 
ersetzen.

3. Innerhalb des Industriegebietes GI sind innerhalb der Fläche mit Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
der vorhandene Vegetations-, Gehölzbestand / Freiflächenanteil sowie das als offenes 
Erdbecken angelegte Regenrückhaltebecken dauerhaft zu erhalten. Zur Pflege und 
Offenhaltung der Wiesenflächen und Staudenfluren ist eine 1-2 jährliche Mahd als auch ein 
gelegentlicher Umbruch der Flächen außerhalb des RRB (Sohle, Böschungen) zulässig. 
Die Anlage von teilbefestigten Zuwegungen ist zulässig. Die vorhandenen technischen 
Anlagen zur Regenwasserversickerung wie z.B. Steinschüttungen, befestigter Überlauf und 
Quellbecken einschließlich des offenen Erdbeckens zur RW-Versickerung sind zu 
berücksichtigen.

4. Die nach Maß der Baugrenzen von Gebäuden und Gebäudeteilen nicht überdeckten 
Flächen des Eingeschränkten Gewerbegebietes GEe sind entlang der Weseler Straße 
gärtnerisch als Rasenflächen (z.B. RSM 7.1.2 - Standard mit Kräutern) und / oder als 
Strauchfläche unter Verwendung der unter Pkt. 1 genannten Auswahlliste - Sträucher 
anzulegen. Leitungstrassen sind zu berücksichtigen.

Textliche Festsetzungen zur 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 29
„Gewerbegebiet Nord“, Teilbereich I

Textliche Festsetzungen

1. Für die Industriegebiete sind die nach § 9 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen 
Vorhaben ausgeschlossen.

2. Für das eingeschränkte Gewerbegebiet (GEe) sind von den zusätzlichen Nutzungen gem. 
§ 8 (2) Nr. 3 und 4 sowie von (3) Nr. 2 und 3 BauNVO nicht zulässig. Wohnungen für 
Betriebsinhaber und -leiter sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen unterliegen dem 
Ausnahmevorbehalt gem. § 8 (3) Nr. 1 BauNVO.

3. Einzelhandel 

Im Plangebiet sind alle Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten 
ausgeschlossen. Ausnahmsweise können einzelne Verkaufsstätten von im Plangebiet 
anzusiedelnden Produktions- und Handwerksbetrieben zugelassen werden, wenn der 
produzierende Anteil der gewerblichen Tätigkeit dabei deutlich überwiegt (maximal 1/3 der 
Betriebsfläche bzw. maximal 100 m² als Verkaufsflächenobergrenze). Diese ausnahmsweise 
zulässigen Verkaufsstätten müssen in einem räumlichen und funktionalen Zusammenhang 
mit dem Betrieb stehen.

4. Gemäß § 9 (1) Nr. 14 BauGB i. Verbindung mit § 51 a (3) LWG NW:

- Die im Plangebiet anfallenden Regenwassermengen sind – soweit keinem besonderen 
Verunreinigungsrisiko unterworfen – örtlich zu versickern (z. B. Dachflächen, PKW-
Stellplätze, nicht versiegelte Grundstücksbereiche). Dabei ist eine Flächenversickerung 
vorzunehmen. Weiterhin ist auch eine Einleitung in ausreichend dimensionierte, betriebliche 
Sickerteiche möglich

- Bei geringfügigem Verschmutzungsgrad ist das von notwendigerweise befestigten 
Betriebsflächen abfließende Wasser (eventuell über einen entsprechend ausgelegten 
Leichtstoffscheider) ebenfalls einer Flächenversickerung zuzuführen. Dies gilt insbesondere 
für nicht überdachte Lagerbereiche, auf denen nicht mit wassergefährdenden Stoffen 
umgegangen wird. Die notwendigen Einzelmaßnahmen sind mit der jeweils zuständigen 
Wasserbehörde abzustimmen. Etwaige Genehmigungserfordernisse bleiben unberührt. 

- Alle übrigen Abwässer sind in Abstimmung mit der Gemeinde in die örtliche 
Trennkanalisation einzuleiten. 
Eventuell hierfür erforderliche wasserbehördliche  Genehmigungen sind gesondert zu 
beantragen.

5. Bei Baumaßnahmen im Bereich der mit Schutzstreifen dargestellten Gasfernleitung sind 
die Planungen im Detail mit der Betreiberin abzustimmen.

6. Einfriedungen sind im Rahmen der Regelungen des § 65 Abs. 1 Nr. 13 BauO NRW 
zulässig.

Grünordnerische Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1, Nr. 25a und b 
BauGB

1. Innerhalb des Industriegebietes GI ist entlang der östlichen und nördlichen Grenze des 
Geltungsbereiches, innerhalb eines 10 m breiten Streifens zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen eine Hecke aus standortheimischen Sträuchern 
mit vorgelagertem Kraut-/ Wiesensaum anzulegen. Die Pflanzung erfolgt 6-reihig unter 
Verwendung der unter Pkt. 1 genannten Auswahlliste - Sträucher, der Reihenabstand beträgt 
1 m bis 1,5 m unter Beachtung nachbarrechtlicher Grenzabstände von 2 m, die Reihen 
werden um 0,5 m gegeneinander versetzt. Abschnittsweise durchgeführte gelegentliche 
Pflegeschnitte sind zulässig. Leitungstrassen sind zu berücksichtigen.
Die Anlage des Kraut-/ Wiesenstreifens erfolgt durch Ansaat mit Landschaftsrasen RSM 
7.1.2 - Standard mit Kräutern.

Innerhalb des Industriegebietes GI ist entlang der südwestlichen Grenze des 
Geltungsbereiches innerhalb eines 5 m breiten Streifens zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen eine freiwachsende Hecke aus standortheimischen 
Laubgehölzen (Bäume II. Ordnung und Sträucher) gemäß Auswahlliste anzulegen. Die 
Pflanzung erfolgt 3-reihig, der Reihenabstand beträgt 1 m, die Reihen werden um 0,5 m 
gegeneinander versetzt, die Pflanzung der Gehölze II. Ordnung erfolgt in einem Abstand von 
mind. 5 m untereinander. Abschnittsweise durchgeführte gelegentliche Pflegeschnitte sind 
zulässig.

Die nach Maß der Baugrenzen von Gebäuden und Gebäudeteilen nicht überdeckten Flächen 
des Industriegebietes GI sind entlang der Weseler Straße gärtnerisch als Rasenflächen (z.B. 
RSM 7.1.2 - Standard mit Kräutern) und / oder als Strauchfläche unter Verwendung der unter 
Pkt. 1 genannten Auswahlliste - Sträucher anzulegen.
Für die Heckenpflanzung und Unterpflanzung sind folgende Laubbäume und Sträucher in Art 
und Qualität zu verwenden (Auswahlliste siehe weiter rechts):

Hinweise zur 4. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 29 
„Gewerbegebiet Nord“, Teilbereich I

- Vor Umsetzung von Baumaßnahmen sind im Baugenehmigungsverfahren die Belange des 
Kampfmittelräumdienstes entsprechend zu berücksichtigen. Vor der Durchführung evtl. erfor-
derlicher größerer Bohrungen (z.B. Pfahlgründung) sind Probebohrungen (70 – max. 120mm 
Durchmesser) zu erstellen, die ggf. mit Kunststoff- oder Nichtmetallrohren zu versehen sind. 
Danach hat eine Überprüfung dieser Probebohrungen mit ferromagnetischen Sonden zu 
erfolgen. Sämtliche Bohrarbeiten sind mit Vorsicht durchzuführen. Sie sind sofort einzustel-
len, sobald im gewachsenen Boden auf Widerstand gestoßen wird. In diesem Falle ist um-
gehend der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Düsseldorf zu benachrichtigen.

- Es dürfen keine Maßnahmen vorgenommen werden, die den Bestand oder die Betriebs-
sicherheit der im Bebauungsplanbereich verlaufenden Versorgungsleitungen (z.B. Gas, 
Wasser, Strom, Telekommunikation) gefährden.

- Eine Wagenwäsche ist nur auf den hierfür vorgesehenen gewerblich nutzbaren 
Betriebsflächen zulässig. Entsprechende abwassertechnische Vorschriften und Richtlinien 
sind zu beachten. Ggf. sind Wasserbehördliche Erlaubnisse zu beantragen. 

- Für den Planbereich gilt die Baumschutzsatzung der Gemeinde Alpen in der jeweils 
gültigen Fassung.  
- Vor Baubeginn ist der höchste zu berücksichtigende Grundwasserstand bei der LINEG zu 
erfragen. 

- Die Baugrundverhältnisse sind in Bezug auf die Tragfähigkeit objektbezogen zu 
untersuchen und zu bewerten.

- Aufgrund der hohen Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit dürfen während der 
Baumaßnahmen und danach keine grundwasserverschmutzenden Stoffe in das Erdreich 
gelangen (bodenkundliche Begleitung). (siehe weiter rechts)

- Unter Berücksichtigung der Erdbebengefährdung wird für gewerbliche Bauvorhaben 
empfohlen, gemäß den Regelungen nach Erdbebenzone I zu verfahren.

- Es wird darauf hingewiesen, dass für Bauwerke, bei deren Versagen durch 
Erdbebeneinwirkungen sekundäre Gefährdungen auftreten können, höhere 
Gefährdungsniveaus anhand einschlägiger Regelwerke zu berücksichtigen sind. Ggf. sind in 
diesem Fall standortbezogene Seismologische Gutachten einzuholen.

- Auf die Bestimmungen der §§ 15 u. 16 des Denkmalschutzgesetz NW wird hingewiesen. 
Beim Auftreten archäologischer Funde und Befunde ist die Gemeinde Alpen als Untere 
Denkmalbehörde oder das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Xanten, 
Augustusring 3, 46509 Xanten, Telefon 02801/776290, Fax 02801/7762933, unverzüglich zu 
informieren. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst unverändert zu erhalten.

- Die einschlägigen Bestimmungen der BauO NRW zum Brandschutz und zur öffentlichen 
Sicherheit sind zu beachten. 

- Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich, für den der Flächennutzungsplan der 
Gemeinde Alpen die Darstellung „potentieller Überflutungsbereich“ enthält. 

- Das Plangebiet liegt im Verbandsgebiet des Deichverbandes Poll.

- Sollten bauliche Anlagen – einschließlich untergeordneter Gebäudeteile – eine Höhe von 
20 Meter über Grund überschreiten, ist die Wehrbereichsverwaltung West vor Erteilung einer 
Baugenehmigung zu beteiligen.

- Zum Schutz potenziell vorkommender Brutvogelarten hat eine Baufeldräumung außerhalb 
der Brutzeiten (Anfang September bis Ende Februar) zu erfolgen. 


